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1. Zusammenfassung 

1.1. Veranlassung und Auftrag des Gutachtens 

Auf dem Verkehrsflughafen Leipzig/Halle hat die DHL ein Frachtdrehkreuz auf der Grundlage 

des Planfeststellungsbeschlusses vom 4. November 2004 i.d.F. seiner Ergänzungen und 

Änderungen errichtet.  

 
Das Frachtdrehkreuz der „Deutschen Post DHL“ wird seit dem Jahr 2008 auf dem Verkehrs-

flughafen Leipzig/Halle betrieben. Die Deutsche Post DHL hat nach Maßgabe des Planfest-

stellungsbeschlusses auf den ihr im Südosten des Verkehrsflughafens Leipzig/Halle überlas-

senen Flächen ein Warehouse mit allen erforderlichen Abfertigungseinrichtungen (Verbin-

dung zwischen Luft- und Landseite/Umschlagplatz der Fracht, Verkehrsflächen, Verwal-

tungsgebäude etc.) errichtet. 

 
Die Optimierung der rechtlichen und tatsächlichen Grundlagen der Frachtabfertigung im 

Rahmen des Nachtflugdrehkreuzes der DHL Hub Leipzig GmbH macht es erforderlich, pla-

nungsrechtlich die Räume für die Errichtung hochbaulicher Anlagen und der Vorfeldpositio-

nen neu zu ordnen. 

 
Nach dem Planfeststellungsbeschluss vom 4. November 2004 war es planungsrechtlich zu-

lässig, auf den Flächen, die zur Vorfeldnutzung planungsrechtlich zugelassen waren, bei 

Bedarf auch Hochbauten zu errichten. Weiterhin hat das Verkehrsaufkommen von DHL auf 

dem Verkehrsflughafen Leipzig/Halle in der Zeit von 2004 bis 2018 derart zugekommen, 

dass die Vorfeldpositionen für DHL, aus Abfertigungsgründen (kurzfristiger Umschlag von 

Waren) innerhalb kurzer Zeit, nicht mehr ausreichen. Überdies ist, wie sich aus dem Progno-

segutachten ergibt, bis zum Prognosejahr mit einem weiteren erheblichen Anstieg der 

Frachtmengen und einem demgegenüber geminderten, aber doch relevanten Anstieg an 

Flugbewegungen und damit an Nachfrage von Abstellpositionen im Umgriff der hochbauli-

chen Anlagen der DHL Hub Leipzig/GmbH auf dem Verkehrsflughafen Leipzig/Halle zu 

rechnen. 

 
Aus diesem Grund ist Gegenstand des Planänderungsantrages und der zum Gegenstand 

des Planänderungsantrages gemachten Planung, die von den Hochbauten bislang in An-

spruch genommenen und in der Zukunft hierfür zu erwartenden Flächen, in einem Plan der 

baulichen Anlagen planungsrechtlich zu ordnen mit der Folge, dass die entsprechenden be-

reits zugelassenen Vorfeldflächen im gleichen Umfang entfallen. Hierfür schafft die vorgese-

hene Erweiterung der Vorfelder nach Südosten, wie sie Gegenstand des Planänderungsan-
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trages ist, den erforderlichen Ersatz und trägt zugleich dem prognostizierten Anstieg an 

Flugbewegungen und dem hieraus sich ergebenden zuzüglichen Bedarf an Abstellpositionen 

und entsprechenden Funktionsflächen (Flugzeugenteisungspositionen) in diesem Bereich 

Rechnung. 

 
Aufgabe des vorliegenden Gutachtens ist es, das Ausmaß der baulichen Tätigkeiten zur Er-

weiterung der Vorfeld- und Flugbetriebsflächen (Abrollwege) zu quantifizieren. 

 

1.2. Vorgehensweise 

Hierzu wird die Schallimmission in der Nachbarschaft durch Baulärm prognostiziert und ge-

mäß AVV Baulärm beurteilt. Dabei wurden die Betriebszeiten und Einsatzbereiche der Bau-

maschinen im Vergleich zu ähnlichen Baumaßnahmen berücksichtigt. 

 
Die ermittelten Emissionsdaten werden im Gutachten ausführlich beschrieben. Die Bauarbei-

ten finden ausschließlich am Tage statt. 

 

1.3. Ergebnis der Untersuchungen 

Die schalltechnischen Berechnungen haben ergeben, dass bei den ausschließlich am Tage 

vorgesehenen Bauarbeiten in der Umgebung des Bauvorhabens keine erheblichen Störun-

gen und Belästigungen durch Baulärm zu erwarten sind. 

 
Für die nördlich des Baufeldes gelegenen Ortschaften Freiroda und Radefeld werden maxi-

male Beurteilungspegel von 48 dB(A) bzw. 42 dB(A) prognostiziert. 

 
Für die südlich gelegenen Ortschaften Papitz und Modelwitz(-Nord) werden Beurteilungspe-

gel von maximal 49 dB(A) bzw. 47 dB(A) erwartet. 

 
Legt man für die Wohnbebauung pauschal die Gebietseinstufung eines Allgemeinen Wohn-

gebietes zugrunde, ist der Immissionsrichtwert der AVV Baulärm von 55 dB(A) tags in allen 

Baulärmsituation sicher um mehr als 5 dB unterschritten. 

 

Allein ausgehend vom Baufeld V/Y2 (einschließlich  der Enteisungspositionen DP 6b+ DP 

6c) werden an der vordersten Wohnbebauung an der Kursdorfer Straße in Schkeuditz maxi-

male Beurteilungspegel von 57 dB(A) erwartet. Legt man aufgrund der Nähe zur Flughafen-

grenze die Gebietseinstufung eines Mischgebietes zugrunde ist der Immissionsrichtwert der 

AVV Baulärm von 60 dB(A) auch hier sicher eingehalten. 
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Im Bericht werden Hinweise zum Umgang mit Baulärm gegeben. 

 
Bezüglich der Bau-Erschütterungen werden durch die geplante Baumaßnahme keine Er-

schütterungen verursacht, die an den Wohngebäuden im Umfeld zu Überschreitungen der 

Anhaltswerte der DIN 4109 Teil 3 führen. Damit sind Gebäudeschäden nicht zu erwarten.  

 

Die Berechnungen der Bau-Erschütterungen bezüglich Menschen in Gebäuden haben für 

Bauarbeiten im Tagzeitraum ergeben, dass unter Berücksichtigung der konservativen Ansät-

ze einer Beurteilungsstufe I (ohne Information der Betroffenen) und Baumaßnahmen über 

mehrere Tage (27 … 78 Tage) die zulässige Beurteilungsschwingstärke von Au = 0,3 ab ei-

ner Entfernung von ca. 30 m eingehalten wird. Da sich keine Wohnbebauung in dieser Ent-

fernung befindet, sind erhebliche Erschütterungsbelästigungen der Anwohner nicht zu erwar-

ten. 

 

Besondere Maßnahmen zum Erschütterungsschutz sind sowohl in Bezug auf Gebäudeschä-

den als auch die Belästigung der Anwohner nicht erforderlich. 

 

 
Der Bericht enthält 49 Seiten (inkl. 5 Anhänge). 

Dresden, den 25.05.2020 

cdf Schallschutz  
 

     
Dipl.-Ing. (FH) Bianca Schumacher    Dipl.-Ing. Dieter Friedemann  
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2. Aufgabenstellung  

Zur Vorlage im Verfahren der 15. Planänderung hat die Flughafen Leipzig/Halle GmbH cdf 

Schallschutz mit der Erstellung einer schalltechnischen Untersuchung zu folgender Aufga-

benstellung beauftragt: 

 
Aufgabe des vorliegenden Gutachtens ist es, das Ausmaß der baulichen Tätigkeiten zur Vor-

feld- und Flugbetriebsflächenerweiterung des Flughafens Leipzig/Halle bezüglich Baulärm zu 

quantifizieren.  

 

Für das Bauvorhaben ist daher eine Baulärmprognose zu erstellen. Dabei sind die durch die 

Bauarbeiten im Umfeld verursachten Geräuschbelastungen zu ermitteln und nach der Allge-

meinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm - AVV Baulärm [4] zu bewerten. 

 

Die Schallimmissionsprognose erfolgt für den gegenwärtigen Planungszustand gemäß 

Grobkonzept zum Bauablauf sowie einem üblichen Geräteeinsatz vergleichbarer Bauvorha-

ben. 

 

Die Ausgangsdaten, die Vorgehensweise und die Ergebnisse der schalltechnischen Unter-

suchung werden im nachfolgenden Gutachten dargestellt. 
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3. Berechnungs- und Bewertungsverfahren für Baulärm 

3.1. Beurteilungspegel und Immissionsrichtwerte 

Für die Ermittlung und Bewertung der Schallimmissions-Situation in der Nachbarschaft einer 

Baumaßnahme ist die AVV Baulärm [4] heranzuziehen. 

 

Erhebliche Belästigungen durch Baulärm sind danach nicht zu erwarten, wenn die ermittelten 

Beurteilungspegel (s. Pkt. 3.3) die Immissionsrichtwerte einhalten. Die Immissionsrichtwerte 
sind dabei in der AVV Baulärm differenziert nach der Lage des Immissionsortes und der zeit-

lichen Zuordnung tags bzw. nachts wie folgt festgelegt: 

 
Tab. 1  Immissionsrichtwerte der AVV Baulärm 

 Gebietseinstufung nach BauNVO [2] 
Immissionsrichtwerte  

in dB(A) 

tags nachts 

a) 

Industriegebiete - GI 
Gebiete, in denen nur gewerbl. oder  industrielle Anlagen und 
Wohnungen für Inhaber oder Aufsichtspersonen untergebracht 
sind  

70 70 

b) 
Gewerbegebiete - GE 
Gebiete, in denen vorwiegend gewerbliche Anlagen unterge-
bracht sind 

65 50 

c) 
Kerngebiete - MK, Dorfgebiete - MD, Mischgebiete - MI 
Gebiete mit gewerbl. Nutzungen und Wohnungen, mit weder 
vorwiegend gewerbl. Anlagen noch vorwiegend Wohnungen  

60 45 

d) Wohngebiete - WA 
Gebiete, in denen vorwiegend Wohnungen untergebracht sind  55 40 

e) 
Reine Wohngebiete - WR 
Gebiete, in denen ausschließlich Wohnungen untergebracht 
sind  

50 35 

f) Kurgebiete, Krankenhäuser, Pflegeanstalten 45 35 

 

Die Zuordnung der Gebiete in der Umgebung der Baustelle ergibt sich nach Abschnitt 3.2 

der AVV Baulärm aus den vorhandenen Bebauungsplänen. Sind keine Bebauungspläne 

aufgestellt oder weicht die tatsächliche Nutzung erheblich davon ab, so ist von der tatsächli-

chen Nutzung des Gebietes auszugehen. 

 

Für ggf. vorhandene Kleingärten besteht nach der AVV Baulärm kein Schutzanspruch. Diese 

werden jedoch üblicherweise wie ein Mischgebiet mit einem Schutzanspruch nur am Tage 

behandelt. 
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In der AVV Baulärm sind außer der Nacht keine besonders schutzbedürftigen Zeiten (sog. 

Ruhezeiten) festgelegt. Außerdem ist eine besondere Berücksichtigung von Sonn- und Fei-

ertagen nicht vorgesehen. 

 
Für Baulärm gelten zudem folgende Festlegungen der AVV Baulärm [4]: 
 

1. Die Immissionsrichtwerte sind nach Tab. 1  anzuwenden.  

2. Als Nachtzeit gilt der Zeitraum 20:00 bis 7:00 Uhr. 

3. Der Immissionsrichtwert ist überschritten, wenn der Beurteilungspegel den Richtwert 
überschreitet oder wenn ein oder mehrere Messwerte den Immissionsrichtwert 
nachts um mehr als 20 dB(A) überschreiten. 
 

4. Der Beurteilungspegel wird unter Beachtung der durchschnittlichen täglichen Be-
triebsdauer der Baumaschinen durch Abzug einer Zeitkorrektur vom errechneten Im-
missionswert nach der nachfolgenden Tab. 2  ermittelt. 

 
Tab. 2  Zeitkorrektur nach AVV Baulärm [4]  

Durchschnittliche tägliche Betriebsdauer Zeitkorrektur 

in dB(A) 7:00 bis 20:00 Uhr  
= 13 Std. 

20:00 bis 7:00 Uhr  
= 11 Std. 

bis 2,5 h bis 2 h -10 

über 2,5 h bis 8 h über 2 h bis 6 h -5 

über 8 h über 6 h 0 
 
 

Nach AVV Baulärm, Abschn. 4.1 sollen Maßnahmen zur Minderung der Geräusche ange-

ordnet werden, wenn der Richtwert nach Tab. 1  um mehr als 5 dB überschritten wird. Dabei 

kommen insbesondere in Betracht:  
 

- Maßnahmen bei der Einrichtung der Baustelle bzw. an den Baumaschinen 

- der Einsatz geräuscharmer Baumaschinen bzw. geräuscharmer Bauverfahren  

- die Beschränkung der Betriebszeit lautstarker Baumaschinen  

 

Von Maßnahmen zur Lärmminderung kann nach AVV Baulärm abgesehen werden, soweit 

durch den Betrieb von Baumaschinen infolge nicht nur gelegentlich einwirkender Fremdge-

räusche keine zusätzlichen Gefahren, Nachteile oder Belästigungen eintreten. 

 
Gemäß Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes (BVerwG) [10] werden zur Bewer-

tung der prognostischen Beeinträchtigung aus dem Baulärm im vorliegenden Bericht auch 

Richtwertüberschreitungen unter 5 dB(A) erfasst und beurteilt.     
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3.2. Berücksichtigung einer Geräuschvorbelastung 

Bei der Prüfung der immissionsschutzrechtlichen Zulässigkeit von Baustellen sind grundsätz-

lich die Immissionsrichtwerte der AVV Baulärm gemäß Tab. 1  maßgebend. 

 
Nach aktueller Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes [10] kann jedoch eine Ab-

weichung von den Immissionsrichtwerten in Betracht kommen, wenn im Einwirkungsbereich 

der Baustelle eine tatsächliche Lärmvorbelastung vorhanden ist, die über dem maßgeblichen 

Richtwert der AVV Baulärm liegt. Dabei bezieht sich der Begriff der Vorbelastung hier nicht 

einschränkend auf andere Baustellen und den von diesen ausgehenden Lärm.  

 

Im vorliegenden Gutachten wird zur Berechnung auf der sicheren Seite jedoch keine Ver-

kehrslärmvorbelastung berücksichtigt. 

 

3.3. Berechnung des Beurteilungspegels und Richtwertvergleich 

Die Schallausbreitungsrechnung zur Ermittlung des Beurteilungspegels am Immissionsort 

erfolgt nach der DIN ISO 9613-2 [7]. Dabei werden als pegelmindernde Einflüsse die Ge-

räuschreduzierung aufgrund des Abstandes, die akustische Abschirmung durch Gebäude 

(berücksichtigt werden jeweils nur die zum Vorfeld gehörenden Baukörper wie Warehouse 1 

und 2 und Hangar) und die Bodendämpfung berücksichtigt (detaillierte Prognose). Die zur 

Berechnung eines Langzeitmittelungspegels zu berücksichtigende Pegelminderung durch 

Meteorologiedämpfung wird bei den hier durchgeführten Baulärmberechnungen trotz einer 

Bauzeit von mehreren Monaten aufgrund der zeitlich begrenzten Einwirkungsdauer nicht 

angesetzt (Cmet = 0). 
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4. Ausgangsdaten und Rechenmodellbildung 

Vom Auftraggeber wurden als Grundlage der Berechnungen folgende Unterlagen bzw. In-

formationen übergeben: 

 
- Beschreibung des Vorhabens 

- Angaben zum Bauablauf/Maschineneinsatz 

- Lagepläne/Baustelleneinrichtungsplan 

 
 

Nachfolgend werden die Ausgangsdaten zur Bildung des Modells zur Schallausbreitung be-

schrieben: 

 

Das Höhenmodell zur Schallausbreitungsrechnung wurde aus den Geo-Daten DGM-

Höhenraster 50 m erstellt.  

 

Als Immissionsorte wurden die Einzelpunkte gewählt, welche bezüglich der Fluglärmdarstel-

lung berücksichtigt werden.  

 

Da der Fluglärm ein viel größeres Einflussgebiet bezüglich Lärm als der Baulärm umfasst, 

erfolgt eine Darstellung der berechneten Baulärmpegel nur für die Immissionsorte, an denen 

die Baulärmbelastung mindestens 40 dB(A) beträgt. Die Einzelpunktberechnung erfolgte für 

eine Höhe von 6 m über Grund.  

 

Die Lage des Bauvorhabens einschließlich der Position der (für das Bauvorhaben relevan-

ten) Immissionsorte ist in einem Lageplan des Rechenmodells im Anhang 1 dargestellt. 
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5. Durchführung der Bauarbeiten, Schallemissionsdaten 

Die im Rahmen des Bauvorhabens geplanten Arbeiten beinhalten:  

- Baustelleneinrichtung/Baufeldfreimachung 
- Errichtung Sicherheitszaun/Rückbau Luppeleitung 
- Erdbau 
- Tiefbau 
- Oberbau  
- Herstellen Markierung/Befeuerungsanlagen 
- Stromversorgung/Standplatzausstattung 
- Fertigstellung/Inbetriebnahme 

 

Durch den Auftraggeber wurden dazu ein vorläufiger Bauablaufplan mit einem Verkehrs-

mengengerüst für den Lkw-Verkehr [13] übergeben. Der Geräte- und Maschineneinsatz wird 

zudem aus vergleichbaren Bauvorhaben abgeleitet.  

 

Die in der Baulärmprognose angesetzten Schallleistungspegel wurden insbesondere zwei 

Studien des Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie entnommen ([8], [9]). Die 

Schallleistungspegel LWeq werden mit Zuschlägen für auffällige Geräusche (meist Impulshal-

tigkeit KI) versehen und als Schallleistungspegel Lw angegeben. Die Geräuschkennwerte 

wurden für die Zeit intensiver Arbeitstätigkeiten ermittelt. Stillstände für z. B. Pausen, Repa-

ratur, Umsetzen der Anlagen, Wartezeiten und dgl. sind nicht berücksichtigt.  

 

Entsprechend des vorgesehenen Einsatzes während der Tagarbeit wird die Betriebsdauer 

des Gerätes bzw. der Tätigkeit in seiner „Lärmphase“ abgeschätzt. Diese durchschnittliche 

tägliche Betriebsdauer bildet die Grundlage für die Zeitkorrektur nach der AVV Baulärm.  

 

Werden einzelne Arbeitstätigkeiten z. B. nur mit einer Betriebsdauer von maximal 8 Stunden 

bzw. 2,5 Stunden des Tages durchgeführt, so ergeben sich zur Berücksichtigung der 

insgesamt 13 Stunden Beurteilungszeit des Tages Zeitkorrekturen von -5 dB bzw. -10 dB.  

 

In der Tab. 2 dieses Gutachtens (siehe Punkt 3.1) sind die oben angegebenen Zeitkor-

rekturen zusammenfassend dargestellt. 

 

Ein abwechselnder, phasenweiser Betrieb verschiedener Maschinen wird im Interesse nach-

vollziehbarer Ergebnisse hier nicht untersucht. Maßgeblich ist die ungünstigste Situation mit 

gleichzeitigem Betrieb aller modellierten Schallquellen. 
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Die Schallimmissionsprognose erfolgt mit der Software SoundPLAN, in deren Version 8.2. 

Die Lärmquellen werden als Flächenschallquelle (ortsveränderliche Arbeitsvorgänge) bzw. 

Linien- und Punktschallquelle (Lkw-Verkehr) modelliert.  

 
Nach dem bisherigen Planungsstand des Vorhabens (Bauablaufplan s. Anhang 2) erfolgt die 

Realisierung des Vorhabens in einer Gesamtbauzeit von 24 Monaten.  

 

Für die Herstellung der Flugbetriebsflächen ist ein räumlicher Baufortschritt von West nach 

Ost vorgesehen. In der Baulärmprognose erfolgt eine separate Betrachtung der Bautätigkei-

ten zur Herstellung des Vorfeldes sowie der Rollwege und Enteisungsflächen. 

 
 

Nach Angaben des Auftraggebers bleibt der Einsatz geräuschintensiver Bauarbeiten auf den 

Tagzeitraum beschränkt.  

 

Für den Nachtzeitraum werden geräuschintensive Arbeiten (die geeignet sind, die Immissi-

onsrichtwerte zu überschreiten) ausgeschlossen.  

 
Aus dem Bauablaufplan mit Angabe der Jahres- und Monatsscheiben werden anhand der 

prognostizierten Verkehrsmengen immissionsrelevante Baulärmsituationen (BLS) mit über-

durchschnittlich hoher Arbeitstätigkeit abgeleitet. 

 

5.1. Baustelleneinrichtungsfläche und Lkw-Verkehr 

Für die Baustelleneinrichtungsfläche (BE-Fläche) im südöstlichen Bereich des Baufeldes, die 

vorrangig der Zwischenlagerung von Material und dem Abstellen von Fahrzeugen dient, wird 

ein flächenbezogener Schallleistungspegel von  L“WA = 65 dB(A) berücksichtigt. Dies ent-

spricht der mittleren Geräuschentwicklung eines (uneingeschränkten) Gewerbegebietes. Die 

BE-Fläche hat eine Größe von 30.000 m², wobei ein Teil der Fläche mit 2 Betonmischanla-

gen inklusive Lager und Silos ausgestattet wird. 

 

Für den Lkw-Verkehr wird die Schallemission schwerer Lkw mit einem längenbezogenen 

Schallleistungspegel von L‘W = 63 dB(A) je Meter Fahrtstrecke angesetzt, die Modellierung 

erfolgt als Linienquelle. Damit werden die Materialtransporte zur BE-Fläche als auch die 

Fahrten zwischen Baufeld und Erddeponie berücksichtigt. Das Verkehrsaufkommen variiert 

in den einzelnen Baulärmsituationen. Für die Materialtransporte zur Baustelle wird davon 

ausgegangen, dass diese jeweils hälftig von Norden aus Richtung der BAB14 und von Sü-

den aus Richtung der B6 kommen. 
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5.2. BLS 1 - Erdbauarbeiten 

Zu Beginn der Baumaßnahme sind umfangreiche Erdbauarbeiten notwendig. Es erfolgen der 

Oberbodenab- und -auftrag, der Massentransport von Boden, die Bodenstabilisierung und 

die Herstellung des Planums. Die Transporte des Erdbaus erfolgen ausschließlich innerhalb 

des geplanten Baufeldes. 

 

Es fällt während des Massetransportes ein Oberbodenüberschuss an, welcher südlich der 

Havariestraße südlich des Anfluges 26L auf einer temporären Deponie zwischengelagert 

wird. 

 

Die Erdbauarbeiten erfolgen zeitgleich auf dem Vorfeld sowie den Rollwegen und Entei-

sungsflächen. Gemäß Bauablaufplan ist zum Prognosezeitpunkt „Jahr 1, Monat 4“ mit dem 

Höhepunkt dieser Arbeiten (maximales Transportaufkommen an Lkw während der Erdbau-

arbeiten) zu rechnen. 

 

Mit dem üblichen Arbeitseinsatz (Bagger, Materialbeladung und -entladung, Transport) wird 

für die Erdbauarbeiten auf dem Vorfeld sowie den östlichen Enteisungsflächen DP1A-DP1F 

und Rollwegen H8/S8 east und H10 gemäß Anhang 3, Pkt. I der Tabelle der Arbeitsverfah-

ren/Maschinen ein Beurteilungsschallleistungspegel von 

 
LWA,r = 118 dB(A)  

erwartet.  

 

Etwa in Mitte der Start-/Landebahn Süd erfolgen die Errichtung eines neuen Schnellabroll-

weges S5A und etwas weiter westlich Arbeiten am Rollweg V und Y2 sowie die Herstellung 

der Enteisungsflächen DP6B und DP6C. 

 

Als konservative Abschätzung wird angenommen, dass zeitgleich auch hier Erdarbeiten 

stattfinden, jedoch den Flächen entsprechend mit einem geringeren Maschineneinsatz, so-

dass ein Beurteilungsschallleistungspegel von jeweils 

 
LWA,r = 114 dB(A)  

erwartet wird.  
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Für die Deponie (Entladung Muldenkipper, Radladerarbeiten) wird ein Beurteilungsschallleis-

tungspegel von 

LWA,r = 118 dB(A)  
 

berechnet (siehe ebenfalls Anhang 3, Pkt. I). 

 

Ergänzend werden als Transportverkehr zudem 9 Lkw/h (jeweils Hin- und Rückfahrt) zwi-

schen Vorfeld und Deponie sowie 5 Lkw/h (jeweils Hin- und Rückfahrt) für Materialtransporte 

zur BE-Fläche berücksichtigt. Es wird eingeschätzt, dass die geringeren Materialtransporte 

zwischen den weitaus kleineren Baufeldern S5a und V/Y2 (einschließlich der Enteisungspo-

sitionen DP 6b+ DP 6c) und Deponie nicht immissionsrelevant sind und damit auf eine Be-

rücksichtigung verzichtet werden kann. 

 

5.3. BLS 2 - Herstellung Frost-/Schotterschutzschicht 

Das maximale Transportaufkommen wird gemäß Bauablaufplan für den Prognosezeitpunkt 

„Jahr 1, Monat 7“ erwartet.  

 

Auf dem Vorfeld finden hierbei letzte Erdbauarbeiten statt und der Einbau des Oberbaus mit 

der Frostschutzschicht und Schottertragschicht wird begonnen. Auf den Rollwegen und Ent-

eisungsflächen erfolgt neben diesen Arbeiten bereits der Einbau der HGT (hydraulisch ge-

bundenen Tragschicht) sowie der Betondecke. Für diese Arbeiten kommen Beton-Fertiger 

zum Einsatz. 

 

Für die Arbeiten auf dem Vorfeld sowie auf den Rollweg- und Enteisungsflächen wird nach 

Anhang 3, Pkt. II ein Beurteilungsschallleistungspegel von jeweils 

  
LWA,r = 120 dB(A)  
 

prognostiziert. 

 

Als konservative Abschätzung wird angenommen, dass die Bauarbeiten zeitlich sowohl auf 

dem Vorfeld, den östlichen Rollwegen und Enteisungsflächen als auch auf den Baufeldern 

S5a und V/Y2 (einschließlich  der Enteisungspositionen DP 6b+ DP 6c) stattfinden 
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Für die Deponie (Entladung Muldenkipper, Radladerarbeiten) wird ein Beurteilungsschallleis-

tungspegel von 

LWA,r = 116 dB(A)  
 

erwartet. Anhang 3, Pkt. II enthält hierfür die Tabelle der Arbeitsverfahren/Maschinen und 

Emissionsansätze im Detail. 

 

Auf der BE-Fläche werden zudem 2 Betonmischanlagen mit einem jeweiligen Beurteilungs-

schallleistungspegel von  
 

LWA,r = 112 dB(A)  
angesetzt. 

 

Für den Transportverkehr werden zudem 5,5 Lkw/h (jeweils Hin- und Rückfahrt) zwischen 

Baufeld und Deponie sowie 20 Lkw/h (jeweils Hin- und Rückfahrt) für Materialtransporte zu 

BE-Fläche berücksichtigt. 

 

5.4. BLS 3 - Herstellung Frost-/Schotterschutzschicht/Betondecke, Tiefbau 

Das maximale Transportaufkommen wird für diese Bautätigkeit für den Prognosezeitpunkt  

„Jahr 2, Monat 5“ erwartet.  

 

Die Erdbauarbeiten sind hier weitestgehend abgeschlossen. Auf den künftigen Vorfeldflä-

chen erfolgen Oberbauarbeiten mit Einbau der Frostschutz- und Schottertragschicht. Zudem 

erfolgt der Einbau der HGT sowie die Betondecke, womit in diesen Bereichen erneut Beton-

Fertiger zum Einsatz kommen. 

 

Auf den Enteisungs- und Rollwegflächen finden abschließende Erd- und Tiefbauarbeiten 

statt. 

 

Aus den Emissionsansätzen (siehe Anhang 3 Pkt. III) wird ein Beurteilungsschallleistungs-

pegel von   
 

LWA,r = 122 dB(A)  
 

für die Arbeiten auf dem Vorfeld und von 

 
LWA,r = 111 dB(A)  

 
auf den Enteisungs- und Rollwegflächen berechnet. Auch für diese Situation wird unterstellt, 
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dass die Arbeiten zeitgleich sowohl auf den östlichen Rollweg- und Enteisungsflächen als 

auch auf den Baufeldern S5a und V/Y2 (einschließlich  der Enteisungspositionen DP 6b+ DP 

6c) stattfinden. 

 

Für die Deponie (Entladung Muldenkipper, Radladerarbeiten) wird ein Beurteilungsschallleis-

tungspegel von 

LWA,r = 109 dB(A)  
prognostiziert. 

 

Auf der BE-Fläche werden 2 Betonmischanlagen mit einem Beurteilungsschallleistungspegel 

von jeweils  

LWA,r = 112 dB(A)  
angesetzt. 

 

Als Transportverkehr wird zudem 1 Lkw/h (jeweils Hin- und Rückfahrt) zwischen Baufeld und 

Deponie sowie 25 Lkw/h (jeweils Hin- und Rückfahrt) für Materialtransporte zu BE-Fläche 

berücksichtigt. 

 

5.5. BLS 4 - Herstellung Betondecke 

Mit Ende der Bauzeit („Jahr 2, Monat 7“) finden hauptsächlich Arbeiten zur Herstellung des 

Oberbaus, hier insbesondere der Betondecke statt. 

 

Aus den Emissionsansätzen (siehe Anhang 3, Pkt. IV) wird für diese Bautätigkeiten ein Beur-

teilungsschallleistungspegel für den Tag von   

 
LWA,r = 121 dB(A)  
 

für die Arbeiten auf dem Vorfeld und von 

 
LWA,r = 116 dB(A)  

 
auf den Enteisungs- und Rollwegflächen prognostiziert. Es wird davon ausgegangen, dass 

die Arbeiten zeitgleich sowohl auf den östlichen Rollweg- und Enteisungsflächen als auch 

auf den Baufeldern S5a und V/Y2 (einschließlich  der Enteisungspositionen DP 6b+ DP 6c) 

stattfinden. 
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Auf der BE-Fläche werden 2 Betonmischanlagen mit einem Beurteilungsschallleistungspegel 

von jeweils  

LWA,r = 112 dB(A)  
angesetzt. 

 

Die Erdbauarbeiten sind am Ende der Bauzeit abgeschlossen, jedoch ist davon auszugehen, 

dass ab diesem Zeitpunkt eine externe Verwertung des Massenüberschusses des Oberbo-

dens stattfindet. Für die Deponie (Entladung Muldenkipper, Radladerarbeiten) wird daher ein 

Beurteilungsschallleistungspegel von 

 
LWA,r = 109 dB(A)  

prognostiziert. 

 

Es werden 3 Lkw/h (Hin- und Rückfahrt) für den Abtransport des Oberbodens sowie 

20 Lkw/h für Materialtransporte zur BE-Fläche berücksichtigt. 

 

5.6. Spitzenpegelkriterium 

Nach AVV Baulärm Pkt. 3.1.3 ist der Immissionsrichtwert auch überschritten, wenn ein oder 

mehrere Messwerte den Immissionsrichtwert nachts um mehr als 20 dB(A) überschreiten. 

Als Messwert gilt dabei der aus der höchsten Anzeige des Schallpegelmessers während 

einer Beobachtungsdauer von 5 Sekunden ermittelte Wert. Bei modernen Messgeräten wird 

dieser maximale Messwert als LAFmax ausgegeben. 

 

Da die Bauarbeiten ausschließlich für den Tagzeitraum vorgesehen sind, die AVV Baulärm 

ein Spitzenpegelkriterium jedoch nur für die Nacht definiert, kann diese Beurteilung hier ent-

fallen.  
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5.7. Zusammenfassung der Baulärmsituationen 

Nachfolgende Tabelle fasst o. g. Baulärmsituationen und deren Gesamtschallleistung zu-

sammen: 

 
Tab. 3  Baulärmsituationen und Emissionsdaten 

 BLS 1 - Erd-
bauarbeiten 

BLS 2 - Herstellung 
Frost-

/Schotterschutzschi
cht 

BLS 3 - Herstellung 
Frost-

/Schotterschutzschich
t/Betondecke, Tiefbau 

BLS 4 - Her-
stellung Be-

tondecke 

 Schallleistung LWA,r in dB(A) 

Vorfeld 

118 

120 122 121 

Ost: Enteisungsflä-
chen DP1A-
DP1F/Rollwege 
H8/S8 east, H10 

120 111 116 

Baufeld S5a 114 120 111 116 

Baufeld V/Y2/ Entei-
sungsflächen DP 6b+ 
DP 6c 

114 120 111 116 

Deponie 118 116 109 109 

Betonmischanlage - 2 x 112 2 x 112 2 x 112 

 

 Anzahl Fahrten Lkw/h 

Transporte Vor-
feld/Enteisung/ Roll-
wege Ost - Deponie 

9 5,5 1 - 

Abtransport von De-
ponie - - - 3 

Materialtransporte zur 
BE-Fläche 5 20 25 20 

 

 

Die Emissionsdaten wurden für einen Arbeitseinsatz am Tage ermittelt. Nachtbauarbeiten 

sind nicht geplant. 
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6. Berechnung der Beurteilungspegel und Bewertung 

Die Schallimmissionsprognose erfolgt mit der Software SoundPLAN, Version 8.2. Die Lärm-

quellen werden als Flächenschallquellen (z. B. Bauflächen, BE-Flächen) bzw. Linienschall-

quellen (z. B. Fahrverkehr) modelliert.  

 

Für jede der angegebenen Baulärmsituationen erfolgte die Berechnung der Beurteilungspe-

gel sowohl als Einzelpunktrechnung als auch als Rasterlärmkarte 

 

Dabei stellen die Rasterlärmkarten den durch den Baulärm verursachten Beurteilungspegel 

flächenhaft dar. Die Berechnungen erfolgten für eine konstante Höhe von 6 m über Gelände.  

Dies entspricht ca. der Höhe des 1. OG der Bebauung. 

 

In der Baulärmberechnung wurde eine gleichmäßige Verteilung der Bautätigkeiten über die 

Bauflächen angesetzt. Da es sich insbesondere beim Vorfeld um eine räumlich sehr große 

Baustelle handelt, wurde für die Baulärmberechnung das Vorfeld in 4 (flächenmäßig etwa 

gleich große) Teilfelder aufgeteilt. Die Schallausbreitungsrechnung erfolgte dann für jedes 

Teilfeld getrennt, indem jeweils die komplette Schallemission des Vorfeldes auf diese Teilfel-

der gelegt wurde. In den Ergebnis-Rasterlärmkarten erfolgt dann die Darstellung als Ver-

schneidung der 4 Teilrechnungen, indem jeweils der höchste Pegel der Teilrechnungen aus-

gewiesen wird. Auch für die Einzelpunktberechnung wird der höchste Dauerschallpegel aus 

den 4 Teilrechnungen als Beurteilungspegel für die Bewertung benutzt. 

 

Mit dieser Vorgehensweise wird gegenüber einer gleichmäßigen Verteilung auf dem gesam-

ten Vorfeld der Situation Rechnung getragen, dass Bauarbeiten über einen längeren Zeit-

raum am Rande des Vorfeldes und damit in geringerer Entfernung zur Wohnbebauung statt-

finden. 

 

Die Ergebnisse der Einzelpunktrechnung sind im Anhang 4 in Tabellenform dargestellt, die 

Ergebnisse der Rasterberechnung sind in den Anlagenblättern im Anhang 5 enthalten.  

 

Nachfolgend werden die Ergebnisse für die einzelnen Baulärmsituationen erläutert. 
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6.1. BLS 1 - Erdbauarbeiten  

Während der Erdbauarbeiten im Prognose-„Jahr 1“ der Baumaßnahme werden in der Zeit 

der höchsten Bautätigkeit („Monat 4“ gemäß Bauablaufplan) maximale Beurteilungspegel 

von ca. 45 dB(A) in Freiroda nördlich des Baufeldes und südlich von ca. 51 dB(A) an der 

vordersten Wohnbebauung in Schkeuditz auf der Kursdorfer Straße erwartet.  

 

Für die Schkeuditzer Ortsteile Papitz und Modelwitz betragen die prognostizierten Pegel ma-

ximal 45 dB(A). 

 

Legt man für die Wohnbebauung als ungünstigsten Fall zugunsten der Betroffenen die Ge-

bietseinstufung eines Allgemeinen Wohngebietes zugrunde, so ist der Immissionsrichtwert 

der AVV Baulärm von 55 dB(A) tags sicher unterschritten. 

 

Erhebliche Störungen und Belästigungen aufgrund von Baulärm sind aufgrund der sehr si-

cheren Richtwerteinhaltung nicht zu erwarten. 

 

Die Berechnungsergebnisse sind in der Tabelle im Anhang 4 sowie in den Rasterkarten im 

Anhang 5.1 dargestellt. 

 

6.2. BLS 2 - Herstellung Frost-/Schotterschutzschicht   

Ca. in der Mitte der ersten Jahresscheibe („Jahr 1, Monat 7“) gehen die Erdarbeiten zu Ende 

und es finden intensive Oberbauarbeiten statt. Im Bereich der Rollwege und Enteisungsflä-

chen ist  bereits ein Fertiger zur Herstellung der HGT bzw. Betondecke im Einsatz.  

 

Für diese Baulärmsituation werden für die Ortslage Freiroda maximale Beurteilungspegel 

von ca. 48 dB(A) und in Radefeld von ca. 42 dB(A) erwartet (beide nördlich des Baufeldes). 

 

Für die südlich gelegenen Ortslagen Papitz und Modelwitz-Nord werden maximale Beurtei-

lungspegel von 49 dB(A) bzw. 47 dB(A) prognostiziert.  

 

Der für ein Allgemeines Wohngebiet geltende Immissionsrichtwert von 55 dB(A) wird damit 

auch in dieser Bauphase an der gesamten umliegenden Bebauung sicher eingehalten und 

um mehr als 5 dB unterschritten. Erhebliche Störungen und Belästigungen aufgrund von 

Baulärm sind hierbei somit ebenfalls nicht zu erwarten. 
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Für die vorderste Wohnbebauung in Schkeuditz an der Kursdorfer Straße beträgt der maxi-

mal prognostizierte Beurteilungspegel ca. 57 dB(A). Maßgeblich pegelbestimmend sind die 

Bauarbeiten auf dem Baufeld V/Y2 (einschließlich  der Enteisungspositionen DP 6b+ DP 6c).  

 

Aufgrund der unmittelbaren Nähe zur Flughafengrenze wird für die betroffene Wohnbebau-

ung von einer Mischgebietseinstufung ausgegangen. Der Immissionsrichtwert von 60 dB(A) 

am Tage ist damit auch bei diesen Bauarbeiten eingehalten und um ca. 3 dB unterschritten.  

 

Für die etwas weiter entfernt liegenden Immissionsorte in Schkeuditz (z. B. betreutes Woh-

nen auf der Bergstraße 4) werden maximale Beurteilungspegel von knapp über 50 dB(A) 

erwartet, sodass hier der Richtwert eines Allgemeinen Wohngebietes von 55 dB(A) sicher 

eingehalten wird. 

 

Die Berechnungsergebnisse sind in der Tabelle im Anhang 4 sowie in den Rasterkarten im 

Anhang 5.2 dargestellt. 

 

6.3. BLS 3 - Herstellung Frost-/Schotterschutzschicht/Betondecke, Tiefbau  

Zum Prognosezeitpunkt „Jahr 2,Monat 5“ sind die Erdarbeiten abgeschlossen und es finden 

insbesondere auf den Vorfeldflächen erhöhte Bautätigkeiten zur Herstellung des Oberbaus 

statt. Zur Herstellung HGT und Betondecke kommen Fertiger zum Einsatz. Die Material-

transporte zur Baustelle erreichen in diesem Monat ihr Maximum. 

 
Für die nördlich des Baufeldes gelegenen Ortschaften Freiroda und Radefeld werden maxi-

male Beurteilungspegel von 46 dB(A) bzw. 41 dB(A) prognostiziert. 

 
In den südlichen gelegenen Ortschaften Papitz und Modelwitz werden maximale Beurtei-

lungspegel von ca. 48 dB(A) bzw. 47 dB(A) erwartet. Selbst an der vordersten Wohnbebau-

ung in Schkeuditz auf der Kursdorfer Straße werden maximale Beurteilungspegel von weni-

ger als 50 dB(A) erwartet. 

 
Damit ist auch in dieser Bauphase nicht mit erheblichen Belästigungen aufgrund von Bau-

lärm zu rechnen, da der Immissionsrichtwert der AVV Baulärm für ein Allgemeines Wohnge-

biet von 55 dB(A) tags um mehr als 5 dB unterschritten wird. 

 

Die Berechnungsergebnisse sind in der Tabelle im Anhang 4 sowie in den Rasterkarten im 

Anhang 5.3 dargestellt. 
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6.4. BLS 4 - Herstellung Betondecke   

Zum Ende der Bauzeit finden ausschließlich Arbeiten zur Herstellung der HGT und Betonde-

cke (sowie nicht-immissionsrelevante Arbeiten zur Herstellung Markierung, Befeuerungsan-

lagen und Stromversorgung) statt. 

 
Für die Ortslage Freiroda (nördlich des Baufeldes) werden maximale Beurteilungspegel von 

ca. 46 dB(A) erwartet. Für Radefeld werden Beurteilungspegel von knapp über 40 dB(A) er-

wartet. 

 
In Papitz und Modelwitz-Nord betragen die prognostizierten Beurteilungspegel maximal ca. 

48 dB(A) bzw. 47 dB(A). 

 
Der Immissionsrichtwert der AVV Baulärm für ein Allgemeines Wohngebiet von 55 dB(A) 

tags ist um mehr als 5 dB unterschritten. Mit erheblichen Störungen oder Belästigungen ist 

nicht zu rechnen. 

 

Die Bauarbeiten zur Herstellung der Betondecke führen (ausgehend vom Baufeld V/Y2 ein-

schließlich der Enteisungspositionen DP 6b+ DP 6c) an der vordersten Wohnbebauung an 

der Kursdorfer Straße in Schkeuditz zu maximalen Beurteilungspegeln von ca. 53 dB(A). Der 

Immissionsrichtwert von 60 dB(A) für eine Mischgebietseinstufung ist damit auch in dieser 

Bauphase sicher eingehalten. 

 
Die Berechnungsergebnisse sind in der Tabelle im Anhang 4 sowie in den Rasterkarten im 

Anhang 5.4 dargestellt. 

 

6.5. Ergebniszusammenfassung 

Aufgrund der ausschließlich am Tage vorgesehenen Bauarbeiten werden in der Umgebung 

des Bauvorhabens keine erheblichen Störungen und Belästigungen durch Baulärm erwartet. 

 
Für die nördlich des Baufeldes gelegenen Ortschaften Freiroda und Radefeld werden maxi-

male Beurteilungspegel von 48 dB(A) bzw. 42 dB(A) prognostiziert. 

 
Für die südlich gelegenen Ortschaften Papitz und Modelwitz(-Nord) werden Beurteilungspe-

gel von maximal 49 dB(A) bzw. 47 dB(A) erwartet. 

 
Legt man für die Wohnbebauung pauschal die Gebietseinstufung eines Allgemeinen Wohn-

gebietes zugrunde, ist der Immissionsrichtwert der AVV Baulärm von 55 dB(A) tags in allen 

Baulärmsituation sicher um mehr als 5 dB unterschritten. 
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Insbesondere ausgehend vom Baufeld V/Y2 (einschließlich  der Enteisungspositionen DP 

6b+ DP 6c) werden an der vordersten Wohnbebauung an der Kursdorfer Straße in Schkeu-

ditz maximale Beurteilungspegel von 57 dB(A) erwartet. Legt man aufgrund der Nähe zur 

Flughafengrenze die Gebietseinstufung eines Mischgebietes zugrunde ist der Immissions-

richtwert der AVV Baulärm von 60 dB(A) auch hier sicher eingehalten. 

 
Fazit und Maßnahmen 
Trotz der nicht zu erwartenden Ausschöpfung der Immissionsrichtwerte der AVV Baulärm 

(oder gar Überschreitung) werden folgende Maßnahmen empfohlen: 

 

- Die Bauzeit ist durch ein geeignetes Baulärmmanagement zu begleiten. In Abhängigkeit 

von Baufortschritt und der genaueren Kenntnis von eingesetzten Bauverfahren (Bauüber-

wachung) sind ggf. detaillierte Baulärmprognosen zu erstellen.  

 

- Für die auf der Baustelle zum Einsatz kommenden Geräte sollte bereits in den Ausschrei-

bungsunterlagen die Forderung nach lärmarmen Typen aufgenommen werden (Beach-

tung der Forderungen der Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung - 32. BImSchV).  

 

- Für die Materialtransporte sollten die Zufahrtwege nicht über Straßen in bewohnten Ge-

bieten führen (diese Forderung ist bereits in [13] enthalten) 

 

- Anlieger sind rechtzeitig über die Baumaßnahmen in Kenntnis zu setzen (z. B. Arbeitstä-

tigkeiten, Dauer der Arbeiten, Informationsmöglichkeit).  

 

- Beschwerden über Baulärm sind ernst zu nehmen; entsprechende Maßnahmen zur 

Lärmminderung (Verringerung der Einsatzzeiten oder Austausch bestimmter Maschinen 

und Geräte, kurzfristige Einleitung von technischen Maßnahmen zur Lärmminderung) soll-

ten geprüft werden, sobald in den späteren Planungsphasen die Informationen über die 

einzusetzenden Maschinen und technologischen Abläufe vorhanden sind. 
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6.6. Genauigkeit der Prognose 

Durch die Anwendung eines Rechenmodells zur Berechnung der Schallausbreitung sowie 

bei der messtechnischen Ermittlung der Ausgangsdaten (Schallleistungspegel der Quellen) 

wird die Genauigkeit einer Schallimmissionsprognose begrenzt. 

 

Gemäß Angaben in DIN ISO 9613-2 wird bei der Schallausbreitungsrechnung abhängig vom 

Abstand zwischen Quelle und Immissionsort folgende Genauigkeit erreicht: 

 
Tab. 4  Geschätzte Genauigkeit für Pegel LAT(DW) nach DIN ISO 9613-2; h = mittlere Höhe von Quelle und 

Empfänger 

Mittlere Höhe h 
Abstand Quelle - Immissionsort d 

0 ... 100 m 100...1000 m 

0 ... 5 m + 3 dB + 3 dB 

5 ... 30 m + 1 dB + 3 dB 
 

Für die angesetzten Arbeitstätigkeiten wurden Annahmen bezüglich Betriebszeit und Emissi-

onswert zugunsten der Betroffenen gemacht. 
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7. Bauerschütterungen 

Als Erschütterungen werden Schwingungen im Bereich von 1 bis 80 Hertz bezeichnet. Bei 

der Ermittlung und Bewertung der Erschütterungseinwirkungen wird zwischen den Einwir-

kungen auf das Gebäude (Gebäudeschäden) und den Einwirkungen auf den Menschen (Ge-

sundheitsschutz) unterschieden. 

 

7.1. Einwirkungen auf Gebäude 

Die Wirkung von Erschütterungen auf die Gebäudestruktur wird durch die Messung des Spit-

zenwertes (Maximalwert des Zeitverlaufes der Schwinggeschwindigkeit vi(t)) am Gebäude 

beurteilt. Die DIN 4150, Teil 3 [12] legt Anhaltswerte für die Schwinggeschwindigkeit zur Be-

urteilung der Wirkung von Erschütterungen fest. Werden die Anhaltswerte nicht überschrit-

ten, treten im Allgemeinen keine Schäden im Sinne einer Verminderung des Gebrauchswer-

tes auf, deren Ursachen auf die Erschütterungen zurückzuführen wären.  

 

Anhand des Bauzustandes, der Nutzung und des Alters des Gebäudes werden in DIN 4150, 

Teil 3 [12] folgende Anhaltswerte für kurzzeitige Erschütterungen bzw. Dauererschütterun-

gen angegeben: 

 
Tab. 5  Anhaltswerte zulässiger max. Schwinggeschwindigkeiten zur Verhinderung von Gebäudeschäden 

 * Bei Frequenzen über 100 Hz dürfen mindestens die Anhaltswerte für 100 Hz angesetzt werden. 
 ** Zur Verhinderung leichter Schäden kann eine deutliche Abminderung des Anhaltswertes notwendig werden. 
 *** Die Immissionswerte für Frequenzen zwischen 10 und 50 Hz sowie zwischen 50 und 100 Hz sind durch       

          lineare Interpolation zwischen den Immissionswerten der jeweiligen Zeilen zu ermitteln. 

Zeile Gebäudeart 

Anhaltswerte für vmax in mm/s 

Kurzzeitige 
Erschütterungen 

Dauer- 
erschütterungen 

Fundament 
Frequenzen in Hz *** 

Oberste 
Decken-
ebene, 

horizon-
tal 

Vertikale 
Decken-

schwingung 

Oberste 
Decken-
ebene, 

horizontal 

Vertikale 
Decken-

schwingung 

1 - 10 10 - 50 50 - 100 * alle Freq. alle Freq. alle Freq. alle Freq. 

1 Gewerblich  genutzte 
Bauten, Industriebauten 20 20 - 40 40 - 50 40 20 10 10 

2 
Wohngebäude und in 
Konstruktion/Nutzung 
ähnliche Bauten 

5 5 - 15 15 - 20 15 20 5 10 

3 
Besonders empfindliche 
Bauten, denkmalge- 
schützte Bauten 

3 3 - 8 8  8 20 ** 2,5 20 ** 
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Aus dem Energieeintrag der Baumaschinen und den Anhaltswerten der DIN 4150 lassen 

sich Mindestabstände für Einsatzbereiche der Bauverfahren berechnen, bei deren Unter-

schreitung Schäden an Wohn- oder vergleichbaren Gebäuden durch baubedingte Erschütte-

rungen nicht sicher auszuschließen sind. 

 

Als maßgebliche Quellen von baubedingten Erschütterungen gelten insbesondere: 

 
  - Vibrationswalze (z. B. Bodenverdichtung) 

 

Im Rahmen ähnlicher Bauverfahren wurden durch cdf folgende Mindestabstände berechnet: 
 
Tab. 6  Konservative Abschätzung der Bereiche mit Erschütterungseinwirkungen; ausgehend von den Anhalts-

werten nach Tabelle 1, Wohngebäude 

Gerät 

Mindestabstände Bauverfahren - Gebäude 
zur Einhaltung der Anhaltswerte für Erschütterung  

nach DIN 4150, Teil 3 (Wohngebäude) 

Kurzzeitige Erschütterungen Dauererschütterungen 

Fundament 
 

(vmax = 5 mm/s) 

Vertikale 
Deckenschw. 

(vmax = 20 mm/s) 

Oberste Decken-
ebene, horizontal 
(vmax = 5 mm/s ) 

Vertikale 
Deckenschwing. 
(vmax = 10 mm/s 

 Vibrationswalze - - 13 m 5 m 

 

Die Untersuchungen erfolgten für den Energieeintrag typischer, sehr erschütterungsintensi-

ver Baugeräte (z. B. Schlagramme DELMAG D12-42, Vibrationsramme ABI MRZV 800 V). 

 

Im Nahbereich des Baufeldes ist keine Wohnbebauung vorhanden, diese schließt sich erst in 

mehreren Einhundert Metern zur Baustelle an, sodass Gebäudeschäden aufgrund von Bau-

erschütterungen hier sicher ausgeschlossen werden können. 
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7.2. Einwirkung auf Menschen in Gebäuden 

Die für den Menschen am stärksten wahrnehmbaren Erschütterungen treten erfahrungsge-

mäß auf den Geschossdecken (mittig im Raum) auf.  

  
Als Messgröße wird die bewertete Schwingstärke KB verwendet, die aus der Schwingge-

schwindigkeit v im Frequenzbereich 1 bis 80 Hz ermittelt wird. 

 
Für die Beurteilung von Erschütterungseinwirkungen auf Menschen in Gebäuden sind bisher 

gesetzlich festgelegte Grenzwerte nicht vorhanden.  

 

In der DIN 4150, Teil 2, Tab. 2 sind jedoch folgende gebietsunabhängige Anhaltswerte zur 

Beurteilung baubedingter Erschütterungen für den Tag angegeben: 

 
 
Baubedingte Erschütterungen am Tage (gebietsunabhängig) 
 

Tab. 7  Anhaltswerte für die Beurteilung von Erschütterungen nach DIN 4150, Teil 2, Tab. 2; Dauer = Anzahl der 
Tage mit Erschütterungseinwirkungen (nicht Dauer der Baumaßnahme an sich) 

Beurteilungs-Stufe 
Au Ao Ar Au Ao Ar Au Ao Ar 

Dauer  ≤ 1 Tag Dauer 6 ... 26 Tage Dauer 27 ... 78 Tage 

I - keine erheblichen Belästigungen, 
auch ohne Vorinformation der Be-
troffenen 

0,8 5 0,4 0,4 5 0,3 0,3 5 0,2 

II - keine erheblichen Belästigungen 
bei Information der Betroffenen und 
Maßnahmen zur Minderung und 
Begrenzung der Einwirkung (z.B. 
Betriebszeiten) 

1,2 5 0,8 0,8 5 0,6 0,6 5 0,4 

III - erhebliche Belästigungen, bei 
Überschreitung unzumutbare Ein-
wirkungen, Minderungsmaßnahmen 
oder Verfahrensänderung erforder-
lich 

1,6 5 1,2 1,2 5 1,0 0,8 5 0,6 

 
 
Au  unterer Anhaltswert 

Ao oberer Anhaltswert 

Ar Anhaltswert; zur Bewertung der Beurteilungsschwingstärke KBFTr  
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Für den Vergleich der Erschütterungswerte und der Anhaltswerte ist die maximale bewertete 

Schwingstärke KBFmax bzw. die Beurteilungs-Schwingstärke KBFTr zu verwenden.  

 

Die Beurteilungsschwingstärke KBFTr berechnet sich mit 

( )   KB T 
T

 = KB 2
jFTm,j,e

r
FTr

1         (1) 

Tr Beurteilungszeitraum (tags 6:00 - 22:00 Uhr, nachts 22:00 - 6:00 Uhr) 

Te,j  Einwirkungszeit des Ereignisses j innerhalb des Beurteilungszeitraumes  

KBFTm,j  Taktmaximal-Effektivwert nach Gl.(2) für die Einwirkungszeit Te,j  

 

und 

   KB 
N
1 = KB

N

i

2
FTiFTm ∑

=1
        (2) 

KBFTi   Maximalwert der bewerteten Schwingstärke in einem Taktzeitraum i von 30 s  

N Anzahl der Takte 

 

Die Berechnung der bewerteten Schwingstärke KB erfolgt dabei aus der Schwinggeschwin-

digkeit v nach: 

 

 
       
 

 

 
mit  KB bewertete Schwingstärke (dimensionslos) 

 vmax maximale Schwinggeschwindigkeit in mm/s 

 f Schwingfrequenz der Decke in Hz (Terzfrequenzen 5 - 80 Hz) 

 f0  5,6 Hz (Grenzfreq. Hochpass KB-Bewertung) 

 

und die maximale bewertete Schwingstärke KB*Fmax gemäß DIN 4150-2, Tabelle 3 je nach 

Art der Erschütterungseinwirkung: 

 

  
 
mit   cF = 0,8  Stochastische Schwingungen mit Resonanzbeteiligung, 
 Einzelereignisse kurzer Dauer mit Resonanzbeteiligung 
 
        cF = 0,7 Stochastische Schwingungen ohne Resonanzbeteiligung 

F
*
Fmax c    KB  = KB ⋅

  

f
f

v = KB max
2

01
2

1







+
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Für die Beurteilung der Erschütterungswirkungen ist das Verfahren des nachstehenden 

Flussdiagramms (Bild 1)  einzuhalten. 

 

Beurteilungsgrößen:
KBFmax, KBFTr

Anhaltswerte
Au, Ao, Ar

KBFmax ≤ Ao ?

KBFmax ≤ Au ?

KBFTr ≤ Ar ?

KBFTr ermitteln !

seltene 
Einwirkung?

Anforderungen
nicht eingehalten

Anforderungen
eingehalten

ja

nein

ja

ja

nein

nein

nein

ja

  

Abb. 1  Flussdiagramm für das Beurteilungsverfahren nach DIN 4150, Teil 2  

 

Wird der untere Anhaltswert Au nach Tab. 7 nicht überschritten, so werden die Anforderun-

gen der Norm DIN 4150-2 bezüglich der Erschütterungen eingehalten. Wird der obere An-

haltswert Ao überschritten, so sind die Anforderungen bezüglich der Erschütterungen nicht 

eingehalten. In beiden Fällen ist die Bildung der Beurteilungs-Schwingstärke KBFTr  nicht er-

forderlich. 

 
Kommt es zur Überschreitung des unteren Anhaltswertes Au bei gleichzeitiger Einhaltung 

des oberen Anhaltswertes Ao, so ist die Häufigkeit der Einwirkungen zu berücksichtigen. Es 

erfolgt dann die Bildung der Beurteilungs-Schwingstärke KBFTr und der Vergleich mit den in 

Tab. 7  aufgeführten Anhaltswerten für Ar.  
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Für die im Rahmen des Flughafenausbaus erfolgenden erschütterungsintensiven Bauarbei-

ten (z.B. Verdichtungsarbeiten) wird folgende Abschätzung vorgenommen: 

 

Nach obiger Tab. 7 sind für erschütterungsintensive Bauarbeiten mit den ungünstigsten An-

sätzen von: 

 
- Dauer der Bauarbeiten von 27 … 78 Tagen  

- Beurteilungsstufe I (ohne Vorinformation der betroffenen) 

 
die erschütterungstechnischen Anhaltswerte von AU = 0,3, AO = 5 und Ar = 0,2 maßgebend.  

 

Für die erschütterungsintensiven Bauarbeiten wurde bei vergleichbaren Bauvorhaben ermit-

telt, dass der untere Anhaltswert von AU = 0,3 (entspricht einer bewerteten Schwingstärke 

von KBFmax = 0,3) bei Verdichtungsarbeiten mit Vibrationswalze bereits bei einer Entfernung 

von ca. 30 m eingehalten wird (siehe nachfolgende Tab. 8 ).  

 

Tab. 8  Konservative Abschätzung der Bereiche mit Erschütterungseinwirkungen tags (Menschen) 

Entfernung  
zur Quelle 

Vibrationswalze 

vmax in mm/s 
Mittelwert  

KBFmax 
Mittelwert  

10 m 1,5  1,0  

13 m 1,2  0,8  

20 m 0,8  0,5  

25 m 0,6 0,4  

30 m 0,5 0,3 

50 m 0,3 0,2 

 

 

Da sich innerhalb des Abstandes von 30 m zu den Bauarbeiten keine Wohngebäude befin-

den, sind erhebliche Erschütterungsbelästigungen der Anwohner nicht zu erwarten.  

 

Dabei wurde als konservativer Ansatz noch auf die Einhaltung des unteren Anhaltswertes 

abgestellt, eine mögliche Arbeitszeitkorrektur wurde nicht berücksichtigt.  
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 Anhang 1 Lageplan des Rechenmodells 
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Anhang 2 Bauablaufplan 
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Anhang 3 Emissionsdaten der Baulärmsituationen (BLS) 
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I. BLS 1 - Erdbauarbeiten 
 

Situation 1: Erdbau - Vorfeld, Rollwege, Enteisungsflächen Ost Tag (07:00 - 20:00 Uhr)

Lit. / Gerät / Emission Impulsz. Tonz. Einsatz Betrieb Betrieb Anzahl Zeitkorr. Emission
Quelle vgl. Tätigkeit LW in dB(A) KI in dB KT in dB TE in h pB in % TB in h N KZ in dB LWr in dB(A)

Bagger
/2 Kettenbagger mit Tieflöffel 103,6 6,3 0 13 75 9,8 3 0 114,7

E090 Verteilen von Mutterboden

Beladung Lkw 
/1 Kettenbagger mit Tieflöffelausrüstung 102,2 1,7 0 13 75 9,8 3 0 108,7

E33 Lkw-Beladung mit Kies

Radladerarbeiten
/2 Radlader 100,1 5,1 0 13 75 9,8 2 0 108,2

E035 Aufschütten einer Halde

Raupe
/1 Planierraupe mit Schaufel 109,9 3,0 0 13 50 6,5 2 -5 110,9

E24 Planieren von Erde

Walze
/2 Walzenzug (Kombiwalze mit Glattwalze) 107,1 1,4 0 13 50 6,5 2 -5 106,5

E049 Verdichten des Bodens

Gesamt-Schallleistungspegel   Tag (07:00 - 20:00 Uhr) 118  
 

Situation 1: Erdbau - V/Y2,DP 6b+6c, S5a Tag (07:00 - 20:00 Uhr)

Lit. / Gerät / Emission Impulsz. Tonz. Einsatz Betrieb Betrieb Anzahl Zeitkorr. Emission
Quelle vgl. Tätigkeit LW in dB(A) KI in dB KT in dB TE in h pB in % TB in h N KZ in dB LWr in dB(A)

Bagger
/2 Kettenbagger mit Tieflöffel 103,6 6,3 0 13 75 9,8 1 0 109,9

E090 Verteilen von Mutterboden

Beladung Lkw 
/1 Kettenbagger mit Tieflöffelausrüstung 102,2 1,7 0 13 75 9,8 1 0 103,9

E33 Lkw-Beladung mit Kies

Radladerarbeiten
/2 Radlader 100,1 5,1 0 13 75 9,8 1 0 105,2

E035 Aufschütten einer Halde

Raupe
/1 Planierraupe mit Schaufel 109,9 3,0 0 13 50 6,5 1 -5 107,9

E24 Planieren von Erde

Walze
/2 Walzenzug (Kombiwalze mit Glattwalze) 107,1 1,4 0 13 50 6,5 1 -5 103,5

E049 Verdichten des Bodens

Gesamt-Schallleistungspegel   Tag (07:00 - 20:00 Uhr) 114  
 

Situation 1: Erdbau - Erddeponie Tag (07:00 - 20:00 Uhr)

Lit. / Gerät / Emission Impulsz. Tonz. Einsatz Betrieb Betrieb Anzahl Zeitkorr. Emission
Quelle vgl. Tätigkeit LW in dB(A) KI in dB KT in dB TE in h pB in % TB in h N KZ in dB LWr in dB(A)

Kipper
/1 Muldenkipper 105,2 3,8 6 13 75 9,8 1 0 115,0

E71 Entladung des Muldenkippers

Bagger
/2 Kettenbagger mit Tieflöffel 103,6 6,3 0 13 75 9,8 2 0 112,9

E090 Verteilen von Mutterboden

Radladerarbeiten
/2 Radlader 100,1 5,1 0 13 75 9,8 2 0 108,2

E035 Aufschütten einer Halde

Gesamt-Schallleistungspegel   Tag (07:00 - 20:00 Uhr) 118  
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II. BLS 2 - Herstellung Frost-/Schotterschutzschicht 
 

Situation 2: Frost-/Schotterschutzschicht - Vorfeld Tag (07:00 - 20:00 Uhr)

Lit. / Gerät / Emission Impulsz. Tonz. Einsatz Betrieb Betrieb Anzahl Zeitkorr. Emission
Quelle vgl. Tätigkeit LW in dB(A) KI in dB KT in dB TE in h pB in % TB in h N KZ in dB LWr in dB(A)

Bagger
/2 Kettenbagger mit Tieflöffel 103,6 6,3 0 13 75 9,8 3 0 114,7

E090 Verteilen von Mutterboden

Kipper
/1 Muldenkipper 105,2 3,8 6 13 75 9,8 2 0 118,0

E71 Entladung des Muldenkippers

Raupe
/1 Planierraupe mit Schaufel 109,9 3,0 0 13 50 6,5 2 -5 110,9

E24 Planieren von Erde

Walze
/2 Walzenzug (Kombiwalze mit Glattwalze) 107,1 1,4 0 13 50 6,5 2 -5 106,5

E049 Verdichten des Bodens

Gesamt-Schallleistungspegel   Tag (07:00 - 20:00 Uhr) 120  
 

Situation 2: Frost-/Schotterschutzschicht, Betondecke - Enteis.fl. Tag (07:00 - 20:00 Uhr)

Lit. / Gerät / Emission Impulsz. Tonz. Einsatz Betrieb Betrieb Anzahl Zeitkorr. Emission
Quelle vgl. Tätigkeit LW in dB(A) KI in dB KT in dB TE in h pB in % TB in h N KZ in dB LWr in dB(A)

Kipper
/1 Muldenkipper 105,2 3,8 6 13 50 6,5 1 -5 110,0

E71 Entladung des Muldenkippers

Raupe
/1 Planierraupe mit Schaufel 109,9 3,0 0 13 75 9,8 1 0 112,9

E24 Planieren von Erde

Walze
/2 Walzenzug (Kombiwalze mit Glattwalze) 107,1 1,4 0 13 75 9,8 1 0 108,5

E049 Verdichten des Bodens

Fertiger
/2 Schwarzdeckenfertiger 116,7 1,1 0 13 75 9,8 1 0 117,8

E072 Asphaltauftrag

Gesamt-Schallleistungspegel   Tag (07:00 - 20:00 Uhr) 120  
 

Situation 2: Erdbau - Erddeponie Tag (07:00 - 20:00 Uhr)

Lit. / Gerät / Emission Impulsz. Tonz. Einsatz Betrieb Betrieb Anzahl Zeitkorr. Emission
Quelle vgl. Tätigkeit LW in dB(A) KI in dB KT in dB TE in h pB in % TB in h N KZ in dB LWr in dB(A)

Kipper
/1 Muldenkipper 105,2 3,8 6 13 50 6,5 1 -5 110,0

E71 Entladung des Muldenkippers

Bagger
/2 Kettenbagger mit Tieflöffel 103,6 6,3 0 13 75 9,8 2 0 112,9

E090 Verteilen von Mutterboden

Radladerarbeiten
/2 Radlader 100,1 5,1 0 13 75 9,8 2 0 108,2

E035 Aufschütten einer Halde

Gesamt-Schallleistungspegel   Tag (07:00 - 20:00 Uhr) 116  
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III. BLS 3 - Herstellung Frost-/Schotterschutzschicht/Betondecke, Tiefbau 
 

Situation 3: Frost-/Schotterschutzschicht, Betondecke- Vorfeld Tag (07:00 - 20:00 Uhr)

Lit. / Gerät / Emission Impulsz. Tonz. Einsatz Betrieb Betrieb Anzahl Zeitkorr. Emission
Quelle vgl. Tätigkeit LW in dB(A) KI in dB KT in dB TE in h pB in % TB in h N KZ in dB LWr in dB(A)

Bagger
/2 Kettenbagger mit Tieflöffel 103,6 6,3 0 13 75 9,8 1 0 109,9

E090 Verteilen von Mutterboden

Kipper
/1 Muldenkipper 105,2 3,8 6 13 75 9,8 2 0 118,0

E71 Entladung des Muldenkippers

Raupe
/1 Planierraupe mit Schaufel 109,9 3,0 0 13 50 6,5 2 -5 110,9

E24 Planieren von Erde

Walze
/2 Walzenzug (Kombiwalze mit Glattwalze) 107,1 1,4 0 13 50 6,5 2 -5 106,5

E049 Verdichten des Bodens

Fertiger
/2 Schwarzdeckenfertiger 116,7 1,1 0 13 75 9,8 1 0 117,8

E072 Asphaltauftrag

Gesamt-Schallleistungspegel   Tag (07:00 - 20:00 Uhr) 122  
 

Situation 3: Erd-/Tiefbau Rollwege/Enteisungsfl. Tag (07:00 - 20:00 Uhr)

Lit. / Gerät / Emission Impulsz. Tonz. Einsatz Betrieb Betrieb Anzahl Zeitkorr. Emission
Quelle vgl. Tätigkeit LW in dB(A) KI in dB KT in dB TE in h pB in % TB in h N KZ in dB LWr in dB(A)

Bagger
/2 Kettenbagger mit Tieflöffel 103,6 6,3 0 13 75 9,8 1 0 109,9

E090 Verteilen von Mutterboden

Beladung Lkw 
/1 Kettenbagger mit Tieflöffelausrüstung 102,2 1,7 0 13 50 6,5 1 -5 98,9

E33 Lkw-Beladung mit Kies

Radladerarbeiten
/2 Radlader 100,1 5,1 0 13 75 9,8 1 0 105,2

E035 Aufschütten einer Halde

Gesamt-Schallleistungspegel   Tag (07:00 - 20:00 Uhr) 111  
 

Situation 3: Erdbau - Erddeponie Tag (07:00 - 20:00 Uhr)

Lit. / Gerät / Emission Impulsz. Tonz. Einsatz Betrieb Betrieb Anzahl Zeitkorr. Emission
Quelle vgl. Tätigkeit LW in dB(A) KI in dB KT in dB TE in h pB in % TB in h N KZ in dB LWr in dB(A)

Kipper
/1 Muldenkipper 105,2 3,8 6 13 15 2,0 1 -10 105,0

E71 Entladung des Muldenkippers

Bagger
/2 Kettenbagger mit Tieflöffel 103,6 6,3 0 13 50 6,5 1 -5 104,9

E090 Verteilen von Mutterboden

Radladerarbeiten
/2 Radlader 100,1 5,1 0 13 50 6,5 1 -5 100,2

E035 Aufschütten einer Halde

Gesamt-Schallleistungspegel   Tag (07:00 - 20:00 Uhr) 109  
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IV. BLS 4 - Herstellung Betondecke 
 

Situation 4: Betondecke- Vorfeld Tag (07:00 - 20:00 Uhr)

Lit. / Gerät / Emission Impulsz. Tonz. Einsatz Betrieb Betrieb Anzahl Zeitkorr. Emission
Quelle vgl. Tätigkeit LW in dB(A) KI in dB KT in dB TE in h pB in % TB in h N KZ in dB LWr in dB(A)

Fertiger
/2 Schwarzdeckenfertiger 116,7 1,1 0 13 75 9,8 2 0 120,8

E072 Asphaltauftrag

Gesamt-Schallleistungspegel   Tag (07:00 - 20:00 Uhr) 121  
 

Situation 4: Frostschutz, HGT, Betondecke -  Rollwege/Enteisungsfl. Tag (07:00 - 20:00 Uhr)

Lit. / Gerät / Emission Impulsz. Tonz. Einsatz Betrieb Betrieb Anzahl Zeitkorr. Emission
Quelle vgl. Tätigkeit LW in dB(A) KI in dB KT in dB TE in h pB in % TB in h N KZ in dB LWr in dB(A)

Bagger
/2 Kettenbagger mit Tieflöffel 103,6 6,3 0 13 50 6,5 1 -5 104,9

E090 Verteilen von Mutterboden

Kipper
/1 Muldenkipper 105,2 3,8 6 13 50 6,5 1 -5 110,0

E71 Entladung des Muldenkippers

Raupe
/1 Planierraupe mit Schaufel 109,9 3,0 0 13 50 6,5 1 -5 107,9

E24 Planieren von Erde

Walze
/2 Walzenzug (Kombiwalze mit Glattwalze) 107,1 1,4 0 13 50 6,5 1 -5 103,5

E049 Verdichten des Bodens

Fertiger
/2 Schwarzdeckenfertiger 116,7 1,1 0 13 50 6,5 1 -5 112,8

E072 Asphaltauftrag

Gesamt-Schallleistungspegel   Tag (07:00 - 20:00 Uhr) 116  
 

Situation 4: Erdbau - Erddeponie Tag (07:00 - 20:00 Uhr)

Lit. / Gerät / Emission Impulsz. Tonz. Einsatz Betrieb Betrieb Anzahl Zeitkorr. Emission
Quelle vgl. Tätigkeit LW in dB(A) KI in dB KT in dB TE in h pB in % TB in h N KZ in dB LWr in dB(A)

Kipper
/1 Muldenkipper 105,2 3,8 6 13 15 2,0 1 -10 105,0

E71 Entladung des Muldenkippers

Bagger
/2 Kettenbagger mit Tieflöffel 103,6 6,3 0 13 50 6,5 1 -5 104,9

E090 Verteilen von Mutterboden

Radladerarbeiten
/2 Radlader 100,1 5,1 0 13 50 6,5 1 -5 100,2

E035 Aufschütten einer Halde

Gesamt-Schallleistungspegel   Tag (07:00 - 20:00 Uhr) 109  
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Anhang 4 Tabelle der Beurteilungspegel 
 

Baulärmsituation 

BLS 1 - Erdbauarbeiten 

BLS 2 - Herstellung Frost-/Schotterschutzschicht 

BLS 3 - Herstellung Frost-/Schotterschutzschicht/Betondecke, Tiefbau 

BLS 4 - Herstellung Betondecke 
 

Anmerkung:  

Die Baulärmberechnung erfolgte für Immissionsorte, welche bezüglich der Fluglärmdarstel-

lung berücksichtigt werden. Da der Fluglärm ein viel größeres Einflussgebiet bezüglich Lärm 

als der Baulärm umfasst, erfolgt eine Darstellung der berechneten Baulärmpegel nur für die 

Immissionsorte, an denen während der Bauarbeiten am Tage Beurteilungspegel von mindes-

tens 40 dB(A) während mindestens einer Baulärmsituation erreicht werden.  

 

Die Einzelpunktberechnung erfolgte für eine Höhe von 6 m über Grund. 
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Anhang 5 Lärmkarten der Baulärmsituationen 
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 Anhang 5.1 BLS 1 - Erdbauarbeiten 
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 Anhang 5.2 BLS 2 - Herstellung Frost-/Schotterschutzschicht 
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 Anhang 5.3 BLS 3 - Herstellung Frost-
/Schotterschutzschicht/Betondecke, Tiefbau 
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 Anhang 5.4 BLS 4 - Herstellung Betondecke 
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